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In bewährter Form stellt Ihnen unsere Practice Group Antitrust & Competition 
auch im Jahr 2025 im Competition Outlook wieder die zentralen kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Entwicklungen vor. Zugleich Rück- wie auch Ausblick 
fasst der Competition Outlook 2025 prägende Themen in übersichtlichem  
Format für Sie zusammen.

Auch 2024 stand sowohl in Deutschland als auch auf Ebene der EU wieder die 
Durchsetzung des Kartellrechts auf digitalen Märkten im Fokus. Hierbei kam es 
unter anderem zu den ersten Entscheidungen der Europäischen Kommission 
und des Gerichts der Europäischen Union nach dem Digital Markets Act. Zu-
nehmend treten aber auch die Themen Daten und künstliche Intelligenz in den 
Fokus der Kartellbehörden und der Gesetzgeber.

Unter anderem die Veröffentlichung eines Berichts durch Mario Draghi, den 
ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, machte außerdem die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU im globalen Vergleich im Jahr 2024 zu einem der 
beherrschenden Themen. Der sogenannte Draghi-Report hat dabei unmittelbar 
kartell- und wettbewerbsrechtliche Anknüpfungspunkte. Nach seinen Emp-
fehlungen sollen etwa im Bereich der europäischen Fusionskontrolle strate-
gische Interessen der EU im Hinblick auf Innovation, Sicherheit und Resilienz 
stärker berücksichtigt werden. Auch das europäische Beihilferecht und die 
Foreign Subsidies Regulation („FSR“) sollen nach dem Draghi-Report zur Un-
terstützung der Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit strategisch 
eingesetzt werden. Im Hinblick auf die Prüfung von Notifizierungspflichten für 
M&A-Transaktionen nach der FSR können Unternehmen dabei neuerdings auf 
den FSR-Checker, ein Legal-Tech-Tool von Noerr, zurückgreifen.

All diese Aufgaben werden 2025 nicht zuletzt der neu konstituierten Euro-
päischen Kommission auferlegt. Diese wird dabei auch das weitere Ge-
setzgebungsverfahren bei der Reform der EU-Screening-Verordnung zur 
Vereinheitlichung und Verschärfung der Investitionskontrolle durch die EU- 
Mitgliedstaaten begleiten.

Über diese und viele weitere Themen – darunter auch die neuesten Entwick-
lungen aus der Welt des Vertriebskartellrechts, der Kartellverfahren und des 
Kartellschadensersatzes – gibt unser Competition Outlook 2025 Ihnen einen  
Überblick.
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https://www.noerr.com/de/themen/tools/fsr-checker
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Die neue Europäische Kommission muss sich an der erfolgreichen Durchsetzung des Digital Markets Act 
(„DMA“) messen lassen. Ein weiterer Fokus wird auf künstlicher Intelligenz („KI“) und Daten liegen.

Seit März 2024 müssen Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft in Bezug auf 22 Platt-
formdienste wie etwa Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder Betriebssysteme die DMA-Compliance 
sicherstellen; Booking (und Apples iPadOS) sind seit November verpflichtet (siehe zu betroffenen Diensten 
Noerr Insights).

ByteDance setzte sich gegen die Benennung von TikTok vor dem Gericht der Europäischen Union zur 
Wehr. In der ersten gerichtlichen Überprüfung der Arbeit der Europäischen Kommission unter dem DMA 
monierte das Gericht zwar Fehler bei der Beurteilung des Gatekeeper-Status (wie die unzureichende  
Berücksichtigung des EU-Umsatzes), wies die Klage aber im Ergebnis vollständig ab (siehe Noerr Insights). 

Sollte der Gerichtshof der Europäischen Union dieses Urteil halten, stünde fest, dass es bei Erreichen der für 
die Gatekeeper-Stellung erforderlichen Schwellenwerte äußerst schwierig wird, die Benennung erfolgreich 
gerichtlich anzugreifen. Im Benennungsverfahren vor der Europäischen Kommission hatten Unternehmen mit 
ihren Argumenten hingegen schon Erfolg (z. B. X, Samsung, oder teilweise Microsoft). Die Nichtigkeitsklagen 
anderer Gatekeeper (z. B. Apple in Bezug auf iOS und AppStore sowie Meta in Bezug auf Facebook Messen-
ger und Marketplace) sind noch anhängig.

Mit Spannung erwartet wird auch der Ausgang der Non-Compliance-Verfahren der Europäischen Kommis-
sion gegen Alphabet (Bevorzugung eigener Angebote in der Google-Suche; Google-Play-Regelungen),  
Apple (AppStore-Regelungen; iPhone-Voreinstellungen) und Meta („pay-or-consent“-Modell) (Details auf 
Noerr Insights) und deren zu erwartende gerichtliche Überprüfung. 

Klar ist: Die neue Europäische Kommission wird zeigen wollen, dass der DMA ein „scharfes Schwert“ ist. 
Wichtig für die effektive Durchsetzung wird sein, inwieweit es ihr gelingt, von den Gatekeepern betroffene 
Unternehmen in den Compliance-Prozess einzubinden (Informationen für App-Entwickler, Online-Vermitt-
lungsdienste und Werbetreibende/Publisher auf Noerr Insights). Denn es sind die betroffenen Unternehmen, 
die am besten einschätzen können, ob Compliance erreicht wurde.

1. EU-Digitalkartellrecht unter der 
neuen Europäischen Kommission

DMA-Enforcement
Angesichts des disruptiven Charakters von KI und den damit verbundenen Risiken hat die Europäische Kommission 
angekündigt, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, um sicherzustellen, dass diese neuen Märkte 
wettbewerbsfähig, bestreitbar und fair bleiben. 

Ein im September 2024 veröffentlichter Policy-Brief untersucht Marktdynamiken, Eintrittsbarrieren sowie wettbe-
werbswidrige Bedenken im Zusammenhang mit wichtigen Inputs für diese Technologien, wie Daten, Mikrochips, 
Rechenleistung-Infrastruktur und Cloud-Kapazitäten. Zur Behebung dieser Bedenken sollen neben dem DMA auch 
das Kartellrecht und die Fusionskontrolle eingesetzt werden. 

Weiterhin will die EU die branchenübergreifende Nutzung von Daten weiter ausbauen, um Innovationsfähigkeit und 
Wettbewerb sicherzustellen. Es ist bereits eine größere Zahl von EU-Rechtsakten zur kommerziellen Nutzbarkeit von 
Daten ergangen, wie beispielsweise der Data Act, der einen Teil der europäischen Datenstrategie darstellt. All diese  
Regulierungsinstrumente weisen zentrale Schnittstellen zum Kartellrecht auf und stellen Unternehmen vor die komplexe 
Herausforderung, ganzheitliche Compliance-Systeme aufzusetzen. 

KI und virtuelle Welten

Europäisches Datenrecht als kartellrechtliche Herausforderung

https://www.noerr.com/de/insights/dma-europaeische-kommission-benennt-weiteren-gatekeeper-und-zentrale-plattformdienste
https://www.noerr.com/de/insights/digital-markets-act-tiktok-bleibt-als-gatekeeper-haftbar
https://www.noerr.com/de/insights/digital-markets-act-europaeische-kommission-leitet-verfahren-ein
https://www.noerr.com/de/insights/die-rolle-des-dma-fuer-app-entwickler
https://www.noerr.com/de/insights/die-relevanz-des-dma-fuer-online-vermittlungsdienste
https://www.noerr.com/de/insights/die-relevanz-des-dma-fuer-online-vermittlungsdienste
https://www.noerr.com/de/insights/werbetreibende-und-publisher-wie-hilft-der-digital-markets-act
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2. Bundeskartellamt wappnet sich  
für Herausforderungen des KI-Zeitalters

Das Bundeskartellamt bleibt unverändert aktiv, was die Durchsetzung des Kartellrechts im Digitalsektor 
angeht. Im Fokus der Behörde stehen dabei insbesondere die großen Digitalunternehmen.

So hat das Bundeskartellamt am 30.09.2024 nun auch gegenüber Microsoft dessen überragende markt-
übergreifende Bedeutung festgestellt. Zuvor hatte das Bundeskartellamt dies bereits im Hinblick auf 
Alphabet/Google, Meta/Facebook, Amazon und Apple festgestellt. Damit unterliegen diese Unternehmen 
der verschärften Missbrauchsaufsicht des § 19a GWB, wonach das Bundeskartellamt den Unternehmen 
eine Reihe vermeintlich wettbewerbsverzerrender Handlungen verbieten kann. 

Rückenwind in der Anwendung von § 19a GWB erhielt das Bundeskartellamt nun erstmals auch vom Bun- 
desgerichtshof. Nachdem Amazon gegen die sie betreffende Feststellungsentscheidung des Bundeskar-
tellamts Kartellverfahrensbeschwerde eingelegt hatte, wurde mit Beschluss vom 23.08.2024 (KVB 56/22)
die Rechtmäßigkeit der Behördenentscheidung durch den Bundesgerichtshof bestätigt.

Das Bundeskartellamt hat zudem am 10.10.2024 sein über fünf Jahre dauerndes, vielbeachtetes Facebook- 
Verfahren abgeschlossen. Kernpunkt des Verfahrens war die Zusammenführung personenbezogener 
Daten aus verschiedenen Quellen ohne Zustimmung der Nutzenden durch Facebook, worin das Bundes-
kartellamt einen verbotenen Marktmachtmissbrauch gemäß § 19 Abs. 1 GWB sah. Nach langer gericht- 
licher Auseinandersetzung bot Facebook schließlich verschiedene Abhilfemaßnahmen an, die das Bundes-
kartellamt akzeptierte. 
 
Auch der Digital Markets Act („DMA“), der zentralisiert durch die Europäische Kommission durchgesetzt 
wird, wird nichts an der hohen Aktivität des Bundeskartellamts im Digitalbereich ändern. Zum einen, da bei 
dessen Durchsetzung die Unterstützung durch nationale Wettbewerbsbehörden explizit vorgesehen und 
das Bundeskartellamt hier auch unterstützungsbereit ist. Zum anderen steht dem Bundeskartellamt mit  
§ 19a GWB ein eigenes Mittel im Digitalsektor zur Verfügung, mit dem es über die nach dem DMA gelten-
den Regeln hinaus wettbewerbsverzerrendes Verhalten verbieten kann und dessen weitere aktive Nutzung 
das Bundeskartellamt auch angekündigt hat.

Competition Outlook

Ein weiteres zentrales Thema stellt für das Bundeskartellamt mittlerweile die Schnittstelle zwischen künstlicher 
Intelligenz („KI“) und Kartellrecht dar. So gaben erst kürzlich die Wettbewerbsbehörden der G7-Länder (darunter das 
Bundeskartellamt) im Rahmen ihres Wettbewerbsgipfels am 04.10.2024 eine gemeinsame Erklärung zu Wettbewerbs-
fragen im Zusammenhang mit KI ab. Danach sei insbesondere zweierlei problematisch: einerseits die Kontrolle der 
KI-Märkte durch nur wenige aufstrebende Anbieter (die zudem vermehrt mit großen Digitalkonzernen kooperieren) 
und andererseits die Gefahr durch „neue Formen“ wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens, z. B. Preisabstimmungen 
oder Koordinierungen über KI-gestützte Algorithmen. Die Wettbewerbsbehörden der G7-Länder sind sich vor diesem 
Hintergrund einig, dass es für die Zukunft neben globaler Zusammenarbeit auch gezielter Regulierungsmaßnahmen 
sowie des Aufbaus technologischer Kapazitäten bei den Behörden bedarf.
 
Auch im Jahr 2024 hatte das Bundeskartellamt damit den Digitalsektor besonders im Fokus, sowohl im Hinblick auf 
bestehende als auch auf Zukunftsmärkte. Es steht in jedem Fall zu erwarten, dass es auch in Zukunft eine Vorreiterrolle 
im Digitalkartellrecht für sich in Anspruch nehmen wird.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=138467&pos=0&anz=1
https://en.agcm.it/dotcmsdoc/pressrelease/G7%202024%20-%20Digital%20Competition%20Communiqu%C3%A9.pdf
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Seit über einem Jahr finden die Noti-
fizierungspflichten für M&A-Trans- 
aktionen und öffentliche Vergabever- 
fahren sowie die Möglichkeit der Ex- 
officio-Einleitung von Verfahren nach 
der Verordnung (EU) 2022/2560 zur 
Kontrolle drittstaatlicher Subventio-
nen (Foreign Subsidies Regulation –
„FSR“) Anwendung. Ob eine M&A-
Transaktion die Notifizierungspflicht 
auslösen könnte, lässt sich mit dem 
„FSR-Checker“, einem Legal-Tech-
Tool von uns, prüfen. Ziel der FSR 
ist es – zur Schaffung eines „level 
playing field“ –, Wettbewerbsver-
zerrungen auf dem europäischen 
Binnenmarkt infolge drittstaatlicher 
Subventionen zu verhindern. 
 
Die Europäische Kommission richtete 
für die FSR innerhalb der General-
direktion Wettbewerb eigens eine 
„Direktion K“ ein. Zum Stichtag 
Ende September 2024 gab es mehr 
als 100 M&A-Transaktionsanmel-
dungen sowie über 1.300 Notifi-
zierungen in über 230 öffentlichen 
Vergabeverfahren. Diese Zahlen 
überstiegen die ursprünglichen 
Erwartungen erheblich, da für die 
formellen Schwellenwerte keine 
Subventionen, sondern finanzielle 
Zuwendungen (d. h. auch markt-
konforme Geschäfte) relevant sind. 
Die Europäische Kommission leitete 
bereits sechs eingehende Prüfun-
gen ein, davon zwei ex officio, ein-
schließlich einer unangekündigten 
Durchsuchung (Dawn Raid).

Auch wenn die FSR unabhängig von 
Drittstaat und Sektor angewendet 
wird, lag ein Schwerpunkt auf chi-
nesischen Unternehmen sowie auf 
Sektoren von strategischer Bedeu-
tung für die Politikziele der EU wie 
u. a. Infrastruktur und Energie. Der 
Fokus der Europäischen Kommission
wird voraussichtlich auch weiter-
hin auf chinesischen Unternehmen 
liegen. Allerdings können Unterneh-
men hierauf Einfluss nehmen, indem 
sie sich proaktiv an die Europäische 
Kommission wenden, wie es bei-
spielsweise Unternehmen im Wind-
kraftbereich sowie jüngst der fran-
zösische Energiekonzern EDF taten.
 
Erste Erkenntnisse zum materiellen 
Prüfungsmaßstab von M&A-Trans-
aktionen, welcher sich vor dem 
Hintergrund des EU-Beihilferechts 
erwartungsgemäß klar vom Prü-
fungsmaßstab der Fusionskontrolle 
unterscheidet, konnten aus der ers- 
ten eingehenden Prüfung einer M&A- 
Transaktion gewonnen werden. Diese 
betraf den unter Auflagen freigege-
benen Erwerb des portugiesischen 
Telekommunikationsunternehmens 
PPF Telecom Group B.V. durch die 
Emirates Telecommunications Group 
(staatlich kontrollierter Telekommuni-
kationsanbieter aus den VAE).

Die Europäische Kommission prüfte, 
ob drittstaatliche Subventionen den 
Wettbewerb in dem Markt, auf dem 
die kombinierte Einheit nach dem

Zusammenschluss tätig ist, (poten- 
ziell) negativ beeinflussen. Ersicht-
lich wurde außerdem, dass die Euro-
päische Kommission unbegrenzte 
drittstaatliche Garantien besonders 
kritisch sieht. Diese hätten u. a. die 
Fähigkeit der kombinierten Einheit 
zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten im 
europäischen Binnenmarkt künstlich 
verbessert und nach Abschluss der 
Transaktion zu einer Verzerrung des 
Wettbewerbs führen können. Sie 
mussten daher als Teil der Auflagen 
aufgegeben werden.

Insgesamt bleibt die Auslegung der 
materiellen Prüfkriterien durch die 
Europäische Kommission aber man-
gels veröffentlichter Entscheidungs-
praxis noch vage. Mit Spannung 
werden daher die entsprechenden 
Guidelines erwartet.

Auch 2025 ist zu erwarten, dass 
die Europäische Kommission ihre 
FSR-Instrumente umfassend nut-
zen wird. Sowohl der von Mario 
Draghi verfasste Draghi-Report als 
auch der Mission Letter an die neue 
Wettbewerbskommissarin Teresa 
Ribera sieht vor, die FSR energisch 
zur Unterstützung der Zukunft der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
durchzusetzen. Umso mehr gilt, dass
Unternehmen die für FSR-Verfahren 
notwendigen Daten bereithalten, zur 
Sicherstellung ihrer eigenen „M&A-
Readiness“, und um auf mögliche 
Dawn Raids vorbereitet zu sein.

3. Ein Jahr „full enforcement“ der  
EU Foreign Subsidies Regulation

https://www.noerr.com/de/themen/tools/fsr-checker
https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en
https://commission.europa.eu/document/5b1aaee5-681f-470b-9fd5-aee14e106196_en
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4. FDI – Reform der EU-Screening- 
Verordnung: Kommt die EU-weite  
Investitionskontrolle?
Die Europäische Kommission hat am 24.01.2024 einen Vorschlag zur Reform der EU-Screening-Verord- 
nung (Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.03.2019 zur Schaf-
fung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union) veröffentlicht, um 
die Investitionskontrollmechanismen der EU-Mitgliedstaaten durch eine weitergehende Harmonisierung 
effektiver zu gestalten und Lücken zu schließen.

Die EU-Screening-Verordnung, welche seit Oktober 2020 in Kraft ist, hat bereits gewisse Mindeststan-
dards für die Überprüfung ausländischer Investitionen in EU-Mitgliedstaaten geschaffen und ist Grund-
lage für den EU-Kooperationsmechanismus. Die Regelungen der EU-Screening-Verordnung sollen nun 
verschärft werden. Insbesondere die veränderte sicherheitspolitische Lage seit 2020, geprägt durch die 
Covid-19 Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, hat gezeigt, dass ein Kon-
trollmechanismus für Investitionen aus Nicht-EU-Staaten ein wichtiges regulatorisches Element ist.

Geplante Änderungen der EU-Screening-Verordnung

Auswirkungen auf die deutsche Investitionskontrolle
Wenn die Vorschläge der Europäischen Kommission umgesetzt werden, dürfte sich der größte Änderungsbedarf für 
die deutsche Investitionskontrolle bei den kritischen Sektoren ergeben (§ 55a AWV). Die von der Reform geplanten 
zwingend zu prüfenden Sektoren werden detailliert in Annex I und II des Reformvorschlags dargelegt und gehen 
zum Teil über die Meldepflichten in der deutschen Investitionsprüfung hinaus. So würde der Reformvorschlag zusätzli-
che Meldepflichten im Hinblick auf Projekte von Unionsinteresse sowie durch den umfassenden Verweis auf Güter der 
Dual-Use-Verordnung, das Internet der Dinge, Virtual Reality und Biotechnologien statuieren. Weiterer Anpassungsbe-
darf dürfte sich aus der geplanten Standardisierung bestimmter Definitionen und Sektorgrenzen ergeben.

Was indirekte Erwerbe ausländischer Investoren angeht, so geht das deutsche Investitionskontrollregime bereits jetzt 
über den Reformvorschlag hinaus. Die deutsche Investitionsprüfung erfasst bereits aktuell indirekte Beteiligungen 
ausländischer Investoren ab den relevanten Prüfeintrittsschwellen (d. h. je nach Sektor ab 10 %), während die geplante 
Reform einen Kontrollerwerb durch einen nicht in der EU ansässigen Erwerber voraussetzt.

Verpflichtender Überprüfungsmechanismus
Die reformierte EU-Screening-Verordnung soll alle EU-Mitgliedstaaten verpflichten, ein eigenes, nationales 
Investitionskontrollregime einzuführen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vierten Jahresberichts der 
Europäischen Kommission zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen im Oktober 2024 hatten nur 
noch drei EU-Mitgliedstaaten (nämlich Griechenland, Kroatien und Zypern) kein eigenes Investitionskon-
trollregime; für diese würde die Einführung nun verpflichtend. 
 
Erweiterung der EU-Screening-Verordnung auf indirekte ausländische Investitionen
Die EU-Screening-Verordnung findet aktuell nur Anwendung auf Investitionen, bei denen der unmittelba-
re Erwerber seinen Sitz außerhalb der EU hat; Erwerbe durch EU-Gesellschaften mit einer nicht in der EU 
ansässigen Muttergesellschaft sind nicht erfasst. Dies will der Reformvorschlag der Europäischen Kommis-
sion ändern, um diese Lücke im Anwendungsbereich zu schließen.

Verbesserung des Verfahrens für den Kooperationsmechanismus
Der bestehende EU-Kooperationsmechanismus soll effektiver gestaltet werden, unter anderem durch 
Einführung eines einheitlichen Vollzugsverbots. Ziel ist es, dass über den EU-Kooperationsmechanismus 
zukünftig sicherheitskritische Investitionen besser erkannt werden.

Harmonisierung der kritischen Sektoren
Da aktuell teilweise noch erhebliche Unterschiede zwischen den bestehenden Investitionskontrollmechanismen der 
EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf deren sektoralen Anwendungsbereich bestehen, soll ein einheitlicher Mindest-
standard an kritischen Sektoren geschaffen werden. Investitionen in den kritischen Sektoren müssen stets geprüft 
werden und unterliegen einer Meldepflicht. 
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5. Kartell- und Missbrauchsverfahren –
von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie  
Zugangsverweigerung
Nach der Corona bedingten „Ruhephase“ setzte die Europäische Kommission wieder verstärkt auf Durch-
suchungen, um mutmaßliche Verstöße gegen das Kartellverbot zu untersuchen. Im Fokus standen u. a. der 
Vertrieb von Finanzderivaten, der Reifensektor und zuletzt der Bereich Data Center Construction. Weiter 
brachte die Kommission einige Kartellverfahren zum Abschluss und verhängte Bußgelder gegen die  
Rabobank i.H.v. EUR 26,6 Mio. (Handelskartell für Euro-Anleihen), gegen Ethanolhersteller i.H.v. EUR 47,7 Mio. 
(Benchmark-Kartell) und gegen Schienenverkehrsbetreiber und Österreichische Bundesbahnen i.H.v.  
EUR 48,7 Mio. (kollusive Absprachen zum Ausschluss eines Wettbewerbers).

Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied in der Rechtssache Banco BPN, dass bereits ein Infor-
mationsaustausch zwischen Wettbewerbern eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen könne, 
ohne dass es einer darüber hinausgehenden Koordinierung der Preissetzung anhand der ausgetauschten 
Informationen bedürfe (Details: Noerr Insights). Die Entscheidung lässt künftig eine strengere Praxis der 
Wettbewerbsbehörden bei der Beurteilung des Austauschs wettbewerbsrelevanter Informationen durch 
Wettbewerber erwarten. 
 
Außerdem traf der Gerichtshof der Europäischen Union mehrere für den Bereich Sport bedeutsame Ent-
scheidungen: European Super League, International Skating Union, Royal Antwerp Football Club und jüngst 
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zu Transferregeln der FIFA. Er stellte u. a. klar, dass sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten von Sportverbän-
den kartellrechtskonform sein müssen. Sportverbände dürfen Verfahrensvorschriften aufstellen, allerdings 
müssen diese transparent, objektiv, nicht-diskriminierend sowie verhältnismäßig sein und dürfen folglich 
den Wettbewerb – auch außerhalb des jeweiligen Verbandes – nicht behindern. 
 
Der Gerichtshof der Europäischen Union stützte zudem die Position der Kommission bei der Missbrauchskon-
trolle. In der Google-Shopping-Entscheidung bestätigte er, dass die Selbstbevorzugung eigener Angebote 
durch ein marktbeherrschendes Unternehmen ein eigenständiges missbräuchliches Verhalten gegenüber 
seinen Wettbewerbern darstellen kann (Details: Noerr Insights). Der Gerichtshof der Europäischen Union 
darf sich möglicherweise auch bald mit der Meta-Entscheidung der Kommission befassen. Darin beurteil-
te die Kommission die Verknüpfung von Metas Online-Kleinanzeigendienst mit dem sozialen Netzwerk 
Facebook und verschiedene Handelsbedingungen für andere Anbieter von Online-Kleinanzeigendiensten 
als missbräuchlich und verhängte ein Bußgeld i.H.v. EUR 797,72 Mio.  

Das Bundeskartellamt verhängte eine Kartellgeldbuße im Bausektor. Zudem gab es grünes Licht für ein 
Mehrwegsystem im Pflanzenhandel zur Reduzierung von Plastikmüll. Daneben stellte das Bundeskartell-
amt nach Zugeständnissen der Beteiligten und Abstellen der Verhaltensweisen Verfahren in den Bereichen 
E-Bikes und Kupferproduktion ein.

Die Kommission beabsichtigt den Erlass neuer Leitlinien zum Behinderungsmissbrauch. Aufgrund jüngerer 
Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union ist zu erwarten, dass der bereits 2024 vorgeleg-
te Entwurf noch einmal überarbeitet wird.

Weiter rücken die Arbeitsmärkte zunehmend in den Blick der Wettbewerbshüter. Die Kommission ordnete 
jüngst in einem Policy-Paper (Details: Noerr Insights) sowohl Abwerbeverbote – d. h. eine Verständigung 
zwischen Arbeitgebern, sich gegenseitig keine Arbeitnehmer abzuwerben – als auch Vereinbarungen über 
Lohnniveaus (außerhalb von Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) 
als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ein. Sollte diese Einordnung einer gerichtlichen Überprüfung 
standhalten, würde dies die Arbeit der Kommission erleichtern, da sie keine Wirkung der Abreden auf dem 
Markt nachweisen müsste. Neben Durchsuchungen gibt es mittlerweile die erste Verfahrenseinleitung in 
diesem Bereich (Online-Lieferung von Lebensmitteln).

Ein voraussichtlich ereignisreiches Jahr 2025 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_3365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5926
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_5960
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CJ0298&qid=1733934019564
https://www.noerr.com/en/insights/growing-antitrust-risk-of-information-exchanges
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0333&qid=1732303371865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0124&qid=1732303470986
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0680&qid=1732303521791
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290690&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8748397
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289925&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=930518
https://www.noerr.com/de/insights/eugh-zu-google-shopping-und-private-enforcement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_5801
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2024/06_11_2024_Zoobruecke.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2024/08_05_2024_Plant_Tray.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2024/12_09_2024_Bosch.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2024/30_08_2024_Aurubis.html
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/adb27d8b-3dd8-4202-958d-198cf0740ce3_en?filename=kdak24002enn_competition_policy_brief_antitrust-in-labour-markets.pdf
https://www.noerr.com/de/insights/kartellrecht-und-arbeitsmaerkte-ein-neuer-schwerpunkt-der-eu-wettbewerbsbehoerden
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_3908
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6. EU-Fusionskontrolle in der  
„von-der-Leyen-Kommission 2.0“

Die EU-Fusionskontrolle wird künftig sowohl von der digitalen Transformation als auch von den Maßnah-
men zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU geprägt sein. Eine entscheidende Rolle wird hierbei 
die neue Wettbewerbskommissarin spielen. Die spanische Politikerin Teresa Ribera war zuletzt Ministerin 
für ökologischen Wandel und demografische Herausforderung. Als Exekutiv-Vizepräsidentin für sauberen, 
fairen und wettbewerbsfähigen Wandel wird sie ihre umwelt- und klimapolitischen Konzepte mit dem über-
ragenden Ziel der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen müssen.

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU – wie werden  
die Empfehlungen des Draghi-Reports umgesetzt?
Der viel diskutierte Draghi-Report von September 2024 (vgl. dazu Noerr Insights) enthält unter anderem 
die Empfehlung, zukünftigen Wettbewerb und Innovationspotenziale bei den Auswirkungen geplanter 
Zusammenschlüsse stärker zu berücksichtigen. Damit soll auch der wachsenden Marktmacht globaler 
Tech-Giganten begegnet werden. Ebenso sollte den Aspekten Sicherheit und Resilienz größere Bedeutung 
verliehen werden. Ein neues Kontrollregime („New Competition Tool“) könnte Ex-post-Prüfungen auch von 
Zusammenschlüssen ermöglichen. In ihrer Anhörung vor dem Europäischen Parlament kündigte die neue 
Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera eine Modernisierung des Wettbewerbsrechts an. Die Einführung 
eines New Competition Tools steht wohl noch nicht direkt auf der Agenda, wohl aber eine Überarbeitung 
der Leitlinien für die Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse, um den Entwicklungen bei Globalisie-
rung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation und Resilienz Rechnung zu tragen.

„Acqui-hire“ und künstliche Intelligenz stehen  
weiterhin im Fokus
Klassische Übernahmen, aber auch Partnerschaften und sogenannte „Acqui-hire“ im Bereich der künst-
lichen Intelligenz werden ein Fokus der Europäischen Kommission bleiben. Acqui-Hire bezeichnet die 
Einstellung von Schlüsselmitarbeitern, damit sie im neuen Unternehmen z. B. innovative Technologien 
weiterentwickeln. Ein prominenter Fall betraf die Einstellung zweier Gründer des KI-Entwicklers Inflection 
durch Microsoft (Microsoft / Inflection), den sieben EU-Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission 
verwiesen hatten.

Die Europäische Kommission gelangte zur Auffassung, dass die bloße Einstellung von Personen der euro-
päischen Fusionskontrolle unterfallen kann. Allerdings mussten die EU-Mitgliedstaaten die Verweisungs-
anträge nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache Illumina/GRAIL 
(Urteil v. 03.09.2024, C-611/22 P) zurücknehmen. Hier entschied der Gerichtshof, dass die Europäische 
Kommission keine Transaktionen prüfen darf, die weder nach der EU-Fusionskontrollverordnung noch dem 
Recht der EU-Mitgliedstaaten anmeldepflichtig sind (vgl. dazu Noerr Insights).

Teresa Ribera betonte, dass sogenannte „Killer-Acquisitions“ von innovativen Unternehmen mit geringem 
oder gar keinem Umsatz der EU-Fusionskontrolle nicht entgehen dürfen. Offen bleibt derzeit, ob bestehen-
de Möglichkeiten, z. B. durch Ex-officio-Aufgreifmöglichkeiten nationaler Behörden, genutzt oder mittels 
einer novellierten EU-Fusionskontrollverordnung neue Möglichkeiten geschaffen werden sollen.
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https://www.noerr.com/de/insights/die-zukunft-der-europaeischen-wettbewerbsfaehigkeit-eine-analyse-des-draghi-reports
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4727
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289718&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9864934
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Mit der Ende 2023 in Kraft getretenen 11. GWB-Novelle erhielt das Bundeskartellamt erweiterte Eingriffs-
befugnisse im Anschluss an Sektoruntersuchungen (dazu bereits unsere Noerr Insights und unser Compe-
tition Outlook 2024). Seitdem können gemäß § 32f GWB unter bestimmten Voraussetzungen nach einer 
Sektoruntersuchung gezielte Maßnahmen angeordnet werden, um festgestellte Wettbewerbsstörungen 
abzustellen. Diese Neuerung steht auch weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen über die Rolle und  
Effektivität der deutschen Fusionskontrolle.

7. Deutsche Fusionskontrolle: 
neue Eingriffsbefugnisse und Warten 
auf Bundestagswahlen

Behutsames Vorgehen bei der Anwendung 
neuer Eingriffsbefugnisse 
Das Bundeskartellamt führte zuletzt Sektoruntersuchungen in den Bereichen Siedlungsabfälle und  
E-Ladeinfrastruktur durch. 

Anlass der Sektoruntersuchung im Bereich Siedlungsabfälle war unter anderem die Gefahr, dass durch die 
Anhebung der Umsatzschwellen in § 35 Abs. 1 Nr. 2 GWB Übernahmen zahlreicher kleinerer Unternehmen 
durch größere Unternehmen der Branche im mittelständisch geprägten Entsorgungssektor unkontrolliert 
bleiben. Die Sektoruntersuchung ergab, dass die Rethmann-Gruppe sowohl bundesweit als auch regional 
Marktführer mit beachtlichen Marktanteilen ist. Mit Veröffentlichung des Abschlussberichts gab das Bundes-
kartellamt bekannt, nach Auswertung von Stellungnahmen aus interessierten Wirtschaftskreisen zu prüfen, 
ob Rethmann gemäß § 32f Abs. 2 GWB zur Anmeldung von Zusammenschlussvorhaben verpflichtet werden 
soll. Für den Erlass einer solchen Verfügung hätte das Bundeskartellamt zumindest bis zum 28.06.2025 Zeit.

Im Bereich der E-Ladeinfrastruktur hingegen liegen die Voraussetzungen für den Erlass derartiger Verfü-
gungen nicht vor, wie das Bundeskartellamt in seiner Pressemitteilung zum Abschlussbericht anmerkte.

Diese beiden Beispiele indizieren, dass das Bundeskartellamt die neuen Eingriffsbefugnisse mit Augenmaß 
zu handhaben gedenkt. Die Anwendungspraxis steht aber noch am Anfang. Ein klareres Bild darüber, wie 
vorsichtig oder aggressiv das Bundeskartellamt von seinen Befugnissen Gebrauch machen wird, werden 
erst zukünftige Sektoruntersuchungen zeigen können.

Bereits vor dem Bruch der Ampel-Koalition war aus Regierungskreisen zu vernehmen, dass die für 2025 
geplante 12. GWB-Novelle wohl nicht kommen werde. Offenbar lagen auch in diesem Bereich die Vorstel-
lungen der Koalitionspartner zu weit auseinander. Die Debatte über eine Weiterentwicklung der deutschen 
Fusionskontrolle geht hingegen weiter. Die Richtung und das Ausmaß möglicher Gesetzesänderungen 
werden sich frühestens dann abschätzen lassen, wenn die Ergebnisse der für den 23.02.2025 terminierten 
Bundestagswahl vorliegen und sich abzeichnet, welche Parteienkoalition die nächste Bundesregierung 
stellen wird. 

Eine allgemeine Absenkung der Schwellenwerte des § 35 GWB, um Übernahmen kleinerer, innovativer 
Unternehmen in die Fusionskontrolle einzubeziehen, ist wenig wahrscheinlich. Hierdurch würden viele un-
problematische Transaktionen erfasst und dadurch allgemein die Bürokratielasten für Unternehmen erhöht.  
 
Denkbar wäre dagegen eine Weiterentwicklung der transaktionswertbezogenen Aufgreifschwelle, um den 
Erwerb potenziell wettbewerbsstarker Start-ups durch Großunternehmen – sogenannte Killer Acquisitions – 
und auch andere Kooperationsformen wie etwa die Übernahme hochqualifizierten Personals mit spe-
ziellem Know-how – sogenannte Acqui-hires – (Näheres zum Fall Microsoft/Inflection in unseren Noerr 
Insights) noch passgenauer erfassen zu können.

Themen der Zukunft in der deutschen Fusionskontrolle
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8. Weitere Stärkung der privaten  
Kartellrechtsdurchsetzung
Eine weitere Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung prägte die Rechtsprechung des Jahres 2024. 
Aus Art. 101, 102 AEUV und dem Prinzip effektiver Durchsetzung europäischen Rechts leitet der Gerichtshof 
der Europäischen Union teils weitreichende Auswirkungen auf das nationale Recht her – auch für die Zeit vor 
Inkrafttreten der Kartellschadensersatzrichtlinie (Richtlinie 2014/104/EU). 

Im Vorabentscheidungsverfahren zu einer Schadensersatzklage der tschechischen Vergleichsplattform Heu-
reka gegen Google (Urteil v. 18.04.2024, C-605/21) gab der Gerichtshof der Europäischen Union Leitplanken 
zum Umgang mit Verjährung vor. Der Gerichtshof stellte fest, dass die kenntnisabhängige Verjährung der im 
nationalen Verfahren streitgegenständlichen kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche wegen eines Ver-
stoßes gegen Art. 102 AEUV erst dann beginnen könne, wenn der Wettbewerbsverstoß beendet ist und der 
Geschädigte Kenntnis von den für die Klageerhebung notwendigen Informationen erlangt hat. Die anderslau-
tende streitgegenständliche tschechische Regelung verstoße gegen den Effektivitätsgrundsatz und die Vor-
gaben der Kartellschadensersatzrichtlinie. Hieran knüpft eine intensive Debatte auch im deutschen Recht an. 

Weiter im Fokus stehen Fragen der internationalen Gerichtszuständigkeit: In der Entscheidung MOL (Urteil 
v. 04.07.2024, C-425/22, siehe Noerr Insights) lehnte der Gerichtshof eine Zuständigkeit der Gerichte am 
Sitz der nur mittelbar geschädigten Muttergesellschaft ab – auch unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsprechung zur der „wirtschaftlichen Einheit“ (vgl. auch  Urteil v. 11.07.2024, C-632/22 – Volvo zu Fra-
gen der internationalen Zustellung). Demgegenüber plädiert Generalanwältin Kokott in ihren Schlussanträgen 
in der Sache Heineken (26.09.2024, C-393/23) dafür, unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Zustän-
digkeit am Sitz der Muttergesellschaft nach Art. 8 Abs. 1 EuGVVO anzunehmen.

Aus deutscher Sicht bedeutsam ist die Entwicklung im Bereich der Kartell-Sammelklagen. In seinen Schluss-
anträgen plädiert Generalanwalt Szpunar dafür, dass eine effektive Kartellrechtsdurchsetzung bei Stand-
alone-Klagen einen Zugang zu kollektivem Rechtsschutz verlangt. Ein grundsätzliches Verbot eines Sam-
melklage-Inkassomodells bei Kartellschadensersatzansprüchen sei unzulässig (C-253/23 – ASG 2), wobei 
Fragen unbeantwortet bleiben (siehe Noerr Insights). Das Urteil darf hier mit Spannung erwartet werden und 
ist für den 28.01.2025 angekündigt.

Auf nationaler Ebene steht weiter die Frage der Schadensschätzung im Vordergrund. Sie wird auch 2025  
die Tatgerichte herausfordern. Der Bundesgerichtshof erleichtert in der Sache LKW IV (Urteil v. 09.07.2024,
KZR 98/20) die Anforderungen für Kartellgeschädigte, ihre Klage zu begründen. Der Bundesgerichtshof ent-
schied, dass den Tatgerichten bei der Feststellung des Schadens dem Grunde nach § 287 ZPO grundsätzlich 
ein weites Ermessen zustehe. Der Kläger müsse, damit ein Tatgericht einen Schaden feststellen kann, (nur) 
die greifbaren Anhaltspunkte vortragen, zu deren Darlegung er ohne Weiteres in der Lage ist. Dazu gehöre – 
je nach Einzelfall – nicht die Vorlage einer eigenen Vergleichsmarktanalyse. Parteigutachten bleiben aber re-
levant, denn in der Entscheidung LKW V (Urteil v. 01.10.2024, KZR 60/23) bestätigte der Bundesgerichtshof 
seine vorhergehende Rechtsprechung und stellte klar, dass der Tatrichter im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO 
zur umfassenden Würdigung insbesondere der von den Parteien vorgelegten Privatgutachten verpflichtet sei 
und auf dieser Grundlage die Erforderlichkeit eines etwaigen eigenen Gerichtsgutachtens zu prüfen habe.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284881&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9858620
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Das Bundeskartellamt verhängte auch im Jahr 2024 wieder in mehreren Fällen Bußgelder wegen  
vertikaler Preisbindungen. Betroffen waren Hersteller von Telekommunikations- und Netzwerktechnik 
sowie von Schutzkleidung. In beiden Fällen hat das Kartellamt – wie so oft – die involvierten (Fach-)
Händler nicht belangt.

Die Europäische Kommission identifizierte verschiedene Praktiken des Schokoladen- und Keksherstellers 
Mondelez, wie beispielsweise die Beschränkung des Verkaufsgebiets von Großhändlern, die den grenz-
überschreitenden Handel und damit das Unionsziel der Schaffung eines integrierten Binnenmarktes ge-
fährdeten. Mondelez wurde mit EUR 337,5 Mio. bebußt (Details: Noerr Insights). Zudem verhängte die 
Europäische Kommission im Bereich Bekleidung ein Bußgeld i.H.v. EUR 5,7 Mio. gegen Pierre Cardin und 
seinen größten Vertriebspartner Ahlers wegen des unzulässigen Gebietsschutzes zugunsten von Ahlers.

Neben den Behörden waren auch die Gerichte nicht untätig: 

Wettbewerbsverbote: Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte fest, dass Wettbewerbsverbote bzw. Allein- 
bezugsvereinbarungen in Lieferverträgen auch bei Marktanteilen von über 30 % nicht per se kartellrechts-
widrig seien. Kritisch zu würdigen seien Wettbewerbsverbote aber insbesondere dann, wenn Abschot-
tungseffekte auftreten. Das Urteil nennt mehrere Aspekte, die bei der Beurteilung der Erschwerung des 
Marktzugangs relevant sein können (Details: Noerr Insights).

Bestpreisklauseln: Deutsche Gerichte haben bereits mehrfach zu Bestpreisklauseln bei Hotelbuchungs-
plattformen (Competition Outlook 2022) entschieden. Zu differenzieren sind (i) weite Bestpreisklauseln, 
die den Hotels generell verbieten, ihre Zimmer irgendwo günstiger anzubieten als auf der Buchungsplatt-
form, und (ii) enge Bestpreisklauseln, die den Hotels lediglich verbieten, ihre Zimmer auf der eigenen Web-
seite günstiger anzubieten. Nun urteilte der Gerichtshof der Europäischen Union in Sachen booking.com, 
dass weder die enge noch die weite Bestpreisklausel von booking.com eine notwendige Nebenabrede sei 
und daher grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Kartellverbots falle. Bei Nebenabreden komme es 
nicht auf die Sicherstellung des wirtschaftlichen Erfolgs der Hauptmaßnahme an, weswegen bloße negative 
Auswirkungen auf die Rentabilität als Rechtfertigung nicht genügten. Während weite Bestpreisklausen 
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9. Vertriebskartellrecht unverändert
im Fokus der Wettbewerbshüter

nach der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung ausdrücklich nicht grup-
penfreigestellt seien, schloss der Gerichtshof der Europäischen Union dies für 
enge Bestpreisklauseln nicht aus, ließ die Entscheidung letztlich aber offen.

Exklusivitätsrabatte: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat das im 
Jahr 2009 verhängte Bußgeld i.H.v EUR 1,06 Mrd. gegen Intel wegen des 
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Bereich Mikroprozes-
soren aufgehoben (Vorwurf des Marktauschlusses von Wettbewerbern) und 
beendete dadurch den 15 Jahre andauernden Rechtsstreit. Er betonte, dass 
Exklusivitätsrabatte eines marktbeherrschenden Unternehmens nicht per se 
wettbewerbswidrig seien. Entschei-
dend seien die Auswirkungen auf 
den Wettbewerb, welche die Wett-
bewerbsbehörde anhand des sog. 
as efficient competitor test unter-
suchen könne. Im Kern wird dabei 
analysiert, ob ein ebenso effizienter 
Wettbewerber dasselbe Rabatt-
system kostendeckend anwenden 
könnte wie das marktbeherrschen-
de Unternehmen. Das Urteil ent-
hält dazu wichtige Klarstellungen 
(Details: Noerr Insights); dennoch 
bleibt die kartellrechtskonforme 
Rabattgestaltung ein Dauerbrenner. 
Hilfestellung für eine erste Einord-
nung finden Sie auf Noerr Insights.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2024/B10-21-23.pdf?__blob=publicationFile&v=5https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2024/B10-21-23.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2024/B10-21-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.noerr.com/de/insights/beschrankung-des-grenzuberschreitenden-handels-als-enforcementprioritat-der-kommission
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_6104
https://rewis.io/urteile/urteil/poc-28-08-2024-kart-422-v/
https://www.noerr.com/de/insights/klare-richtschnur-des-olg-duesseldorf-zur-kartellrechtlichen-beurteilung-von-wettbewerbsverboten-bei-marktanteilen-ueber-30
https://www.noerr.com/de/insights/competition-outlook-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0264&qid=1732083709469
https://www.noerr.com/en/insights/no-clarity-on-exclusivity-rebates-european-court-of-justice-ends-long-dispute-on-intels-rebates-practice
https://www.noerr.com/de/insights/rabatte-und-boni-wieder-auf-der-agenda-der-kartellbehoerden
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10. Beihilferecht –  
Wettbewerbsfähigkeit sichern,  
Zukunft gestalten
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Derzeitige beihilferechtliche Entwicklungen stehen weiterhin im Zeichen der globalen Wettbewerbs-
fähigkeit der Europäischen Union. Im Fokus aktueller Diskussionen stehen verstärkte und zielgerichtete 
Investitionen in strategische Sektoren, aber auch Reformen und Vereinfachungen des EU-Beihilferechts.

So veröffentlichte im April 2024 zunächst Enrico Letta – ehemaliger italienischer Ministerpräsident – 
im Auftrag des Rates der EU einen Bericht zur Zukunft des EU-Binnenmarktes. Darin schlug er unter 
anderem eine strengere Umsetzung des EU-Beihilferechts und eine Ausweitung der Investitionen auf 
EU-Ebene vor, um zielgerichtet Innovation in der Industrie zu fördern und eine Fragmentierung des  
EU-Binnenmarktes zu vermeiden. Statt beihilferechtliche Übergangsregeln zur Krisenbewältigung  
weiter zu verlängern, müsse die EU entstandene innovative Konzepte in dauerhafte Strukturen über-
führen.  
 
Im September veröffentlichte dann Mario Draghi – ehemaliger Präsident der Europäischen Zentral-
bank – im Auftrag der Europäischen Kommission einen Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas, in dem er als ein zentrales Mittel zur Bewältigung aktueller Herausforderungen eine effektive 
Beihilfepolitik nannte. Dabei griff Draghi insbesondere den Energiesektor, die Halbleiterindustrie, die 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz heraus. Durch vereinheitlichte Regeln, schnellere Verfahren, 
eine Reform der sogenannten wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse („IPCEI“) 
und mehr Projekte auf europäischer Ebene will Draghi die Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken und zu-
kunftsfähige Industrien mit Investitionen von hunderten Milliarden Euro jährlich fördern. 

Im Bereich der grünen Technologien schritt die EU 2024 dabei weiter voran: So wurden etwa zwei 
weitere IPCEI zur Förderung von Wasserstofftechnologien auf den Weg gebracht. Zudem wurden unter 
dem Befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels (TCTF) weitere große 
Beihilferegelungen für die Transformation zu einer CO2-neutralen Wirtschaft genehmigt, etwa in Höhe 
von EUR 1,2 Mrd. zur Förderung von Stromspeicheranlagen in Polen. Außerdem wurde nach den Leit-
linien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen (KUEBLL) etwa eine österreichische 
Beihilferegelung in Höhe von EUR 2,7 Mrd. für Projekte zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
von Industrieanlagen genehmigt. Auch im Bereich der digitalen Transformation wurden Beihilfen im 
großen Umfang genehmigt, so etwa in Höhe von EUR 5 Mrd. für eine Halbleiterfabrik von ESMC in 

Dresden (Deutschland) und EUR 2 Mrd. 
für eine Halbleiterfabrik von STMicro- 
electronics in Catania (Italien).
 
Die neu besetzte Europäische Kom-
mission nimmt die Vorschläge von 
Letta und Draghi zur Intensivierung 
strategischer Investitionen ernst.  
Äußerungen neuer Kommissarinnen 
und Kommissare zufolge könnten 
öffentliche Investitionen über be-
stehende EU-Programme und die 
Einrichtung eines neuen „EU Compe-
titiveness Fund“ verstärkt werden. 
Reformen des Beihilferechts schei-
nen fest eingeplant zu sein. 

Ob die Europäische Kommission 
durch die bereits avisierten Maß-
nahmen ihre ambitionierten Ziele in  
Zeiten geopolitischen Umbruchs 
und erstarkender nationalistischer 
Tendenzen erreichen kann, bleibt 
für den Moment nur abzuwarten. 
Klar ist aber, dass große Förder-
summen eine zentrale Rolle spielen 
werden und das EU-Beihilferecht in-
sofern weiterhin eine Schlüsselrolle 
für die Zukunftsfähigkeit Europas 
einnehmen wird.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/enrico-lettas-report-future-single-market-2024-04-10_en
https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en
https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4985
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4287
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_2994
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_2994
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_2994

